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Die militärwissenscliaftliche Abteilung
des Polytechnikums.

Die militärwissenscbaftliche Abteilung des

Polytechnikums dient zur Ausfüllung einer sonst

vorhandenen Lücke in der Ausbildungsorganisation

unsrer Milizarmee. Die der Ausbildung
der Offiziere dienenden Kurse (Offiziersbildungs-
schule, Zentralschulen, Generalstabsschulen und

Spezialschulen der einzelnen Waffen) müssen

in unserm Milizverhältnis in so kurzer Dauer

abgehalten werden, dass in ihnen das theoretische
Wissen höchstens nur in einem Umfang den

Lernenden dargeboten werden kann, der eben

genügt füT das Ausbildungsbedürfnis, dem jede
einzelne dieser Schulen gerade dienen soll.
Jede Vertiefung in den Gegenstand ist
ausgeschlossen und ebenso auch jene Ausbreitung,
welche den Lernenden zum Weiterdenken, zu

einer intensiven geistigen Beschäftigung mit der

Materie und zur Begründung ihres innern Wesens

und des Zusammenhangs der Oinge veranlasst.
Der theoretische Unterricht in unsern Militärkursen

dient somit nur dem allerdürftigsten
praktischen Tagesbedürfnis und er würde seine

Aufgabe falsch auffassen und seinen Zweck

gefährden, wenn er bei den wenigen Stunden, in
denen die Materie abgehandelt werden muss,
mehr bieten wollte.

Wenn Wissenschaft auf diese Art gelehrt
werden muss, so ist die unabänderliche Folge
davon, dass allgemein das Verständnis für die
Bedeutung einer Wissenschaft, die nicht dem

direkt vorliegenden praktischen Bedürfnis dient,

verloren geht und damit gleichzeitig auch das

Verständnis für die allgemeine Bedeutung
geistiger Ausbildung. Die unabänderliche

Eonsequenz davon ist geringes Wissen, Verkennen
der Bedeutung des Wissens und aus diesem

geht ebenso unabänderlich hervor: geringes
Können. Solchem wird dadurch vorgebeugt,
dass irgendwo eine Stelle ist, wo die Wissenschaft

ihrer selbst wegen gepflegt wird ; wo sie

wohl dem Bedürfnis des lebendigen realen Lebens
dienen will, aber nicht für das dürftigste
Tagesbedürfnis zugestutzt werden muss ; wo
diejenigen, die Sinn und Neigung haben zu
selbständigem, weiterem, wissenschaftlichem und
geistigem Streben das dafür notwendige Rüstzeug
erhalten. Diese Stelle zu sein ist die oberste

Aufgabe der militärwissenschaftlichen Abteilung
am eidg. Polytechnikum ; sie hat übrigens damit
keine andre Aufgabe als wie die Hochschulen
im allgemeinen haben, und worin der wesentliche

Unterschied zwischen Hochschule und
Fachschule besteht.

Wenn dies als die oberste Aufgabe der
militärwissenschaftlichen Abteilung des Polytechnikums

anerkannt wird, so ergibt sich daraus ganz
von selbst, dass sie auch die Hochschule ist und
sein muss, auf welcher die Lehrer unsrer Armee,
die Instruktoren, ihre höhere Ausbildung erhalten.

Somit ist der andre Zweck der
militärwissenschaftlichen Abteilung des Polytechnikums :

unsern Instruktoren eine möglichst hohe
wissenschaftliche Ausbildung zu geben, bevor sie als
Lehrer den Offizieren gegenübertreten.

Der Aufgabe, die Stätte zu sein, wo die
militärischen Wissenschaften ihrer selbst wegen
gepflegt werden, kann man nur dann
fruchtbringend dienen, wenn als Hauptaufgabe hingestellt

wird, den Lehrern der Armee, den Instruktoren,

die für ihreD Beruf erforderliche Hoch-
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